
Gruppe SPD /WIR 
im Rat der Stadt Bad Pyrmont  
 

 
Bad Pyrmont, 03.12.2021 

 
 
 
Stadt Bad Pyrmont 
Herrn Bürgermeister  
Klaus Blome  
 
Nur per E-Mail 
 
 
Antrag der Gruppe SPD / WiR 
Stadtbibliothek  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Blome,  
 
die Gruppe SPD /WiR beantragt einen Sachstandsbericht zu der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bezüglich der erforderlichen brandschutztechnischen 
Ertüchtigung der Bibliothek in der jeweils nächsten Sitzungen des BUA und des KSA. 
 
Begründung: 
 
Auf die Anfrage der SPD Fraktion vom 12.02.2021 und deren Beantwortung mit der 
MV 88/2021 vom 06.04.2021 wird Bezug genommen.  

Bereits mit der Anfrage vom 12.02.2021 wurde um Auskunft darüber gebeten, warum 
die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für die Ertüchtigung der Bibliothek nicht bereits 
vor Vorstellung der BV 352/2020 (vom 02.11.2020) durchgeführt wurde. 

Bereits in der Begründung der BV 352/2020 wurde u.a. ausgeführt, das „… 
historische und denkmalgeschützte Gebäude […] muss dringend einer 
brandschutztechnischen Ertüchtigung unterzogen werden, um dessen Nutzung als 
städtische Bibliothek auch künftig bauordnungsrechtlich sicherstellen zu können (§14 
Nds. Bauordnung (NBauO))“.  
In der Sitzung am 10.11.2020 wurde im Rahmen der Diskussion von Herrn BOR 
Schmidt u.a. ausgeführt „Die Brandschutzsanierung sei dringend erforderlich“ und 
„…, dass Brandschutzprobleme bestehen und sollten diese nicht abgestellt werden, 
könne die Nutzung der Stadtbibliothek nicht weitergeführt werden“ (siehe Protokoll 
der Sitzung). 

Die BV 352/2020 wurde auch im KSA am 16.11.2020 beraten. In der Sitzung wurde 
von Herrn Architekt Nasarek ausgeführt, „… dass eine Schließung droht, wenn der 
Brandschutz nicht hergestellt wird. Wenn jedoch mit Maßnahmen wie Planung und 
Ausschreibung etc. begonnen wird, könnte die Stadtbibliothek geöffnet bleiben“ 
(siehe Protokoll der Sitzung).  
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Erst in der Ratssitzung am 04.02.2021 wurde neu ausgeführt, dass zunächst eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen müsste, die bislang unterblieben ist.  

Da nun die Beratungen für das nächste Haushaltsjahr (2022) begonnen haben, bitten 
wir um einen Sachstandsbericht darüber, inwieweit die erforderliche 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung fortgeschritten ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

U. Schrader 




